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I. Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 
Firma und Sitz 

 
(1) Die Firma der Gesellschaft lautet 
 

Württembergische Lebensversicherung Aktiengesellschaft. 
 

(2) Sitz der Gesellschaft ist Stuttgart. 
 
 

§ 2 
Gegenstand des Unternehmens 

 
 (1) Gegenstand des Unternehmens ist 
 

a) der Betrieb aller Arten der Lebens-, Renten- und Pensionsversicherung, 

b) der Betrieb der Rückversicherung in allen vorgenannten Zweigen, 

c) der Betrieb von Kapitalisierungsgeschäften, 

d) die Vermittlung von Versicherungen in Zweigen, die die Gesellschaft nicht 
selbst betreibt, 

e) der Betrieb von Geschäften zur Verwaltung von Versorgungseinrichtungen, 

f) der Betrieb anderer Geschäfte, die mit dem Versicherungsgeschäft in un-
mittelbarem Zusammenhang stehen, 

 
 im In- und Ausland.  
 
(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Ge-

genstand des Unternehmens zu dienen geeignet sind. Sie ist ferner befugt, Toch-
tergesellschaften zu gründen, Zweigniederlassungen zu errichten sowie Unter-
nehmen und Beteiligungen an anderen Unternehmen zu erwerben. 

 
 

§ 3 
Bekanntmachungen und Informationen 

 
(1) Bekanntmachungen erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger, sofern nicht ge-

setzlich zwingend etwas anderes bestimmt ist.  
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(2) Informationen an die Inhaber zugelassener Wertpapiere der Gesellschaft können 
mit deren Zustimmung im Wege der Datenfernübertragung übermittelt werden.  

 
 
 

§ 4 
Geschäftsjahr 

 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 
 

II. Grundkapital und Aktien 
 

§ 5 
Grundkapital und Aktien 

 
(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 32.027.929,60. 
 
(2) Es ist eingeteilt in 40.000 Stück voll eingezahlte, auf den Inhaber lautende Stück-

aktien und 12.137.920 Stück voll eingezahlte, auf den Namen lautende Stückakti-
en. Im Falle einer Kapitalerhöhung werden Namensstückaktien ausgegeben. Die 
Übertragung der auf den Namen lautenden Stückaktien bedarf der Zustimmung 
des Vorstands, die ohne Angabe von Gründen verweigert werden kann. Das 
Grundkapital kann erhöht werden, auch wenn das bisherige Grundkapital noch 
nicht voll eingezahlt ist. 

 
(3) Der Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines Anteils ist ausgeschlossen. 

Die Gesellschaft ist berechtigt, sowohl Einzel- als auch Sammelurkunden auszu-
stellen. 

 
(4) Bei einer Erhöhung des Grundkapitals kann die Gewinnbeteiligung neuer Aktien 

abweichend von § 60 Abs. 2 Aktiengesetz bestimmt werden. 
 
(5)  Der Vorstand ist für die Dauer von fünf Jahren von der Eintragung in das Handels-

register an ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Namen lautender Stückaktien gegen 
Bar- und/oder Sacheinlage einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch um höchs-
tens EUR 16.000.000 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011). 
Dabei steht den Aktionären ein gesetzliches Bezugsrecht zu. Den Aktionären kann 
das gesetzliche Bezugsrecht auch in der Weise eingeräumt werden, dass die neu-
en Aktien von einem oder mehreren Kreditinstituten oder diesen gemäß § 186 
Abs. 5 AktG gleichgestellten Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen 
werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der 
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Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Be-
zugsrecht der Aktionäre in den folgenden Fällen auszuschließen: 

 
-  für Spitzenbeträge; 
-  bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zum Zwecke des (auch mittelbaren) 

Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unter-
nehmen; oder 

-  zur Bedienung von Umtausch- oder Bezugsrechten und -pflichten und zur Erfül-
lung von Aktienlieferungsrechten aufgrund von Options- oder Wandelanleihen 
und -genussrechten oder einer Kombination dieser Instrumente, die auf der 
Grundlage der Ermächtigung des Vorstands durch Hauptversammlungsbe-
schluss vom 27. Mai 2011 ausgegeben worden sind. 

 
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats weitere Einzelhei-
ten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere den Ausgabebe-
trag und die für die neuen Stückaktien zu leistende Einlage, festzusetzen. 

 
(6)  Das Grundkapital ist um bis zu EUR 16.000.000, eingeteilt in bis zu Stück 

6.088.960 auf den Namen lautende Stückaktien, bedingt erhöht (Bedingtes  
Kapital 2011). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur durchgeführt, soweit 

 
a)  die Inhaber oder Gläubiger von Options- bzw. Wandlungsrechten oder die zur 

Optionsausübung bzw. Wandlung Verpflichteten aus Schuldverschreibungen 
oder Genussrechten, die von der Gesellschaft oder einem nachgeordneten 
Konzernunternehmen der Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung des Vor-
stands durch Hauptversammlungsbeschluss vom 27. Mai 2011 bis zum 26. Mai 
2016 begeben bzw. von der Gesellschaft garantiert werden, von ihren Options- 
bzw. Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, 

 
b)  die Inhaber oder Gläubiger von Schuldverschreibungen oder Genussrechten, 

die von der Gesellschaft oder einem nachgeordneten Konzernunternehmen der 
Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch Hauptversamm-
lungsbeschluss vom 27. Mai 2011 bis zum 26. Mai 2016 begeben bzw. von der 
Gesellschaft garantiert werden, zur Optionsausübung bzw. Wandlung verpflich-
tet sind und diese Verpflichtung erfüllen oder, 
 

c)  die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, an die Inhaber oder Gläubiger von 
Schuldverschreibungen oder Genussrechten, die von der Gesellschaft oder 
einem nachgeordneten Konzernunternehmen der Gesellschaft aufgrund der 
Ermächtigung des Vorstands durch Hauptversammlungsbeschluss vom 27. 
Mai 2011 bis zum 26. Mai 2016 begeben bzw. von der Gesellschaft garantiert 
werden, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Ak-
tien der Gesellschaft zu liefern,  
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und soweit nicht ein Barausgleich gewährt oder eigene Aktien oder Aktien einer 
anderen börsennotierten Gesellschaft zur Bedienung eingesetzt werden. Die Aus-
gabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeichne-
ten Ermächtigungsbeschlusses vom 27. Mai 2011 jeweils zu bestimmenden Opti-
ons- bzw. Wandlungspreis bzw. zu dem nach Maßgabe des vorstehend bezeich-
neten Ermächtigungsbeschlusses vom 27. Mai 2011 bestimmten niedrigeren Aus-
gabebetrag. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in 
dem sie entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapi-
talerhöhung festzusetzen. Von der Ermächtigung durch Hauptversammlungsbe-
schluss vom 27. Mai 2011 zur Ausgabe von Schuldverschreibungen oder Genuss-
rechten darf im Hinblick auf das grundsätzliche Verbot der Fremdmittelaufnahme 
nur Gebrauch gemacht werden, wenn die Schuldverschreibungen oder Genuss-
rechte so ausgestaltet sind, dass das Kapital, das für sie eingezahlt wird, die im 
Zeitpunkt der Ausnutzung der Ermächtigung geltenden versicherungsaufsichts-
rechtlichen Anforderungen für die Anerkennung als Eigenmittel erfüllt und die ver-
sicherungsaufsichtsrechtlich zulässigen Aufnahmegrenzen nicht überschreitet. 
Ferner darf von der Ermächtigung durch Hauptversammlungsbeschluss vom 27. 
Mai 2011 im Wege der Begebung von Schuldverschreibungen sowie von Genuss-
rechten durch nachgeordnete Konzernunternehmen und ihrer Garantie durch die 
Gesellschaft nur Gebrauch gemacht werden, wenn dies nach § 53c Abs. 3b Satz 7 
VAG (oder einer etwaigen Nachfolgeregelung) zulässig ist. 

 
 
 

III. Vorstand 
 

§ 6 
Zusammensetzung, Geschäftsordnung, Beschlussfassung 

 
(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern. Im Übrigen wird die Zahl 

seiner Mitglieder durch den Aufsichtsrat festgelegt.  
 
(2) Der Vorstand gibt sich mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Geschäftsordnung. 
 
(3) Die Gesellschaft wird durch zwei Mitglieder des Vorstandes oder durch ein Mit-

glied des Vorstandes gemeinschaftlich mit einem Prokuristen gesetzlich vertreten. 
Der Aufsichtsrat kann bestimmen, dass einzelne oder alle Mitglieder des Vor-
stands alleine zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt sind. Der Aufsichtsrat 
kann einzelne oder alle Mitglieder des Vorstands allgemein, für bestimmte Arten 
von Rechtsgeschäften oder im Einzelfall von den Beschränkungen des § 181 
2. Alt. BGB befreien. 
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§ 7 
Zustimmungspflichtige Geschäftsvorfälle 

 
Der Aufsichtsrat hat zu bestimmen, dass bestimmte Arten von Geschäften nur mit seiner 
Zustimmung vorgenommen werden dürfen. 

 
 

IV. Aufsichtsrat 
 

§ 8 
Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer 

 
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf Mitgliedern, von denen acht von der Hauptver-

sammlung und vier von den Arbeitnehmern nach den Bestimmungen des Geset-
zes über die Drittelbeteiligung der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat (Drittelbeteili-
gungsgesetz) gewählt werden.  

 
(2) Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der 

Hauptversammlung, die über die Entlastung des Aufsichtsrats für das vierte Ge-
schäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt; hierbei wird das Geschäftsjahr, in 
dem die Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung kann für 
Mitglieder der Aktionäre eine kürzere Amtszeit bestimmen. Die Wahl des Nach-
folgers eines vor Ablauf seiner Amtszeit ausgeschiedenen Mitgliedes erfolgt für 
den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitgliedes. 

 
(3) Gleichzeitig mit der Wahl eines Aufsichtsratsmitgliedes kann ein Ersatzmitglied 

gewählt werden, das Mitglied des Aufsichtsrates wird, wenn das Auf-
sichtsratsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit ausscheidet, ohne dass ein Nachfol-
ger gewählt ist. Die Aktionäre können ein Ersatzmitglied für ein Auf-
sichtsratsmitglied oder mehrere Aufsichtsratsmitglieder wählen. Die Amtszeit eines 
in den Aufsichtsrat nachgerückten Ersatzmitgliedes der Aktionäre endet, sobald 
ein Nachfolger für das ausgeschiedene Mitglied gewählt ist, spätestens mit Ablauf 
der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitgliedes. 

 
(4) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats und jedes Ersatzmitglied kann sein Amt jederzeit, 

jedoch nicht zur Unzeit, durch schriftliche Anzeige an den Vorstand niederlegen.  
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§ 9 
Vorsitzender und Stellvertreter 

 
Im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre 
gewählt worden sind, findet ohne besondere Einberufung eine Aufsichtsratssitzung statt. 
In dieser Sitzung wählt der Aufsichtsrat aus seiner Mitte den Vorsitzenden und den stell-
vertretenden Vorsitzenden. Die Amtszeit des Vorsitzenden und des Stellvertreters ent-
spricht, soweit bei der Wahl nicht eine kürzere Amtszeit bestimmt wird, ihrer Amtszeit als 
Mitglied des Aufsichtsrates. Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vor Ablauf 
der Amtszeit aus seinem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für 
die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen. 
 
 

§ 10 
Einberufung, Beschlussfassung 

 
(1) Aufsichtsratssitzungen finden so oft statt, wie es das Gesetz und das Geschäft 

verlangen. 
 
(2) Der Vorsitzende beruft die Sitzungen mit einer Frist von zehn Tagen schriftlich ein 

und bestimmt den Tagungsort. Bei der Berechnung der Frist werden der Tag der 
Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mitgerechnet. In dringen-
den Fällen kann der Vorsitzende die Frist abkürzen und mündlich, fernmündlich, 
durch Telefax oder unter Verwendung eines anderen gebräuchlichen Kommunika-
tionsmittels einberufen. Mit der Einladung sind die Gegenstände der Tagesord-
nung bekanntzugeben. 

 
(3) Beschlüsse des Aufsichtsrates werden in der Regel in Aufsichtsratssitzungen ge-

fasst. Beschlüsse zu Gegenständen der Tagesordnung, die nicht rechtzeitig be-
kanntgegeben worden sind, können nur gefasst werden, wenn kein Mitglied der 
Abstimmung widerspricht. Abwesenden Mitgliedern ist in einem solchen Fall inner-
halb einer vom Vorsitzenden bestimmten angemessenen Frist Gelegenheit zu ge-
ben, der Beschlussfassung zu widersprechen. Der Beschluss wird erst wirksam, 
wenn kein abwesendes Mitglied innerhalb der Frist widersprochen hat. 

 
(4) Eine Beschlussfassung des Aufsichtsrates kann auch durch mündliche, fernmünd-

liche, schriftliche, durch Telefax oder unter Verwendung eines anderen gebräuchli-
chen Kommunikationsmittels übermittelte Stimmabgaben erfolgen, wenn kein Mit-
glied diesem Verfahren widerspricht. Solche Beschlüsse werden vom Vorsitzen-
den schriftlich festgestellt und allen Mitgliedern zugeleitet. 

 
(5) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus 

denen er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnimmt. Ein Mit-
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glied nimmt, soweit es um die Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrates geht, auch 
dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich in der Abstimmung der Stimme 
enthält. Abwesende Mitglieder können an der Beschlussfassung teilnehmen, in-
dem sie eine schriftliche oder per Telefax oder unter Verwendung eines anderen 
gebräuchlichen Kommunikationsmittels übermittelte Stimmabgabe durch ein ande-
res Mitglied überreichen lassen. 

 
(6) Soweit im Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt ist, werden Beschlüsse 

mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Eine Stimmenthaltung 
gilt nicht als abgegebene Stimme. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsit-
zende, ob über den Gegenstand erneut abgestimmt wird und ob die erneute Ab-
stimmung in dieser oder einer anderen Sitzung des Aufsichtsrates erfolgen soll, 
wenn der Aufsichtsrat nicht ein anderes Verfahren beschließt. Ergibt eine erneute 
Abstimmung über denselben Gegenstand wiederum Stimmengleichheit, hat der 
Vorsitzende zwei Stimmen. Auch die zweite Stimme kann in der gemäß Absatz 5 
Satz 3 bestimmten Form abgegeben werden. 

 
(7) Der Vorsitzende bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Ta-

gesordnung verhandelt werden, sowie die Art und Reihenfolge der Abstimmungen. 
 
(8) Der Vorsitzende ist ermächtigt, die zur Durchführung der Beschlüsse des Auf-

sichtsrates erforderlichen Willenserklärungen abzugeben und Willenserklärungen 
für den Aufsichtsrat entgegenzunehmen.  

 
(9) Im Falle der Verhinderung des Vorsitzenden hat sein Stellvertreter diese Befug-

nisse.  
 
(10) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Satzungsänderungen, die nur die Fassung betref-

fen, zu beschließen.  
 
 

§ 11 
Geschäftsordnung und Ausschüsse 

 
(1) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 
 
(2) Der Aufsichtsrat kann Ausschüsse bilden und aus seiner Mitte besetzen. Den Aus-

schüssen können, soweit gesetzlich zulässig, Entscheidungsbefugnisse des Auf-
sichtsrates übertragen werden. 

 
(3) Zusammensetzung, Befugnisse und Verfahren der Ausschüsse werden durch den 

Aufsichtsrat festgelegt. Soweit der Aufsichtsrat keine Bestimmung trifft, gilt § 10 für 
das Verfahren der Ausschüsse entsprechend. 
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§ 12 
Verschwiegenheit 

 
(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben über vertrauliche Angaben und Geheim-

nisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die ihnen 
durch ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat bekannt geworden sind, Stillschweigen zu be-
wahren. Diese Verpflichtung gilt auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt. 

 
(2) Will ein Mitglied des Aufsichtsrates Informationen an Dritte weitergeben, von de-

nen nicht mit Sicherheit auszuschließen ist, dass sie vertraulich sind oder Geheim-
nisse der Gesellschaft betreffen, so soll es den Vorsitzenden des Aufsichtsrates 
vorher unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. 

 
 

§ 13 
Vergütung 

 
(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjah-

res zahlbare Vergütung, deren Höhe die Hauptversammlung festsetzt; setzt die 
Hauptversammlung keinen Betrag fest, gilt der Betrag des Vorjahres. Die Ausla-
gen und die auf die Aufsichtsratsvergütung entfallende Mehrwertsteuer werden 
den Mitgliedern des Aufsichtsrats erstattet. 

 
(2) Die feste Vergütung beträgt für den Vorsitzenden das Doppelte und für seinen 

Stellvertreter das Eineinhalbfache des von der Hauptversammlung festgesetzten 
Betrages. Für Aufsichtsratsmitglieder, die einem oder mehreren Ausschüssen an-
gehören, erhöht sich die feste Vergütung jeweils um ein Drittel des Betrages ge-
mäß Absatz 1. Für Ausschussvorsitzende und ihre Stellvertreter beträgt die zu-
sätzliche Vergütung für die Ausschusstätigkeit jeweils das Doppelte bzw. das Ein-
einhalbfache des Erhöhungsbetrages gemäß Satz 2. Aufsichtsratsmitglieder, die 
nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem Aufsichtsrat angehört haben, 
erhalten eine im Verhältnis der Zeit geringere Vergütung.  

 
(3) Die Gesellschaft kann zugunsten der Aufsichtsratsmitglieder eine Haftpflichtversi-

cherung abschließen, welche die gesetzliche Haftpflicht aus der Aufsichtsratstätig-
keit abdeckt.  
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V. Hauptversammlung 

 
§ 14 
Ort 

 
Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft in Stuttgart, in Ludwigsburg oder 
am Sitz einer Deutschen Wertpapierbörse statt. 
 
 

§ 15 
Einberufung 

 
Die Hauptversammlung ist mindestens dreißig Tage vor dem Tag der Hauptversammlung 
durch den Vorstand einzuberufen. Der Tag der Einberufung und der Tag der Hauptver-
sammlung sind dabei nicht mitzurechnen. Die Einberufungsfrist verlängert sich um die 
Tage der Anmeldefrist.  
 
 

§ 16 
Teilnahme an der Hauptversammlung 

 
(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 

berechtigt sind 
 

a) bei Namensstückaktien die Personen, die als Aktionäre im Aktienregister 
der Gesellschaft eingetragen sind und sich bei der Gesellschaft zur Haupt-
versammlung anmelden; sowie 

b) bei Inhaberstückaktien die Aktionäre, die sich bei der Gesellschaft zur 
Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Für den 
Nachweis der Berechtigung reicht ein in Textform erstellter besonderer 
Nachweis des Anteilsbesitzes durch das Depot  führende Institut aus. Über 
nicht girosammelverwahrte Aktien kann der Nachweis auch von der Gesell-
schaft oder einem Kreditinstitut gegen Einreichung der Aktien ausgestellt 
werden. Der Nachweis hat sich auf den im Aktiengesetz hierfür vorgesehe-
nen Zeitpunkt zu beziehen. 

(2) Die Anmeldung und der Berechtigungsnachweis müssen der Gesellschaft unter 
der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage vor der 
Hauptversammlung in deutscher oder englischer Sprache zugehen; in der Einbe-
rufung kann eine kürzere, in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden. Der 
Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind dabei nicht mitzurech-
nen.  
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§ 17 
Vorsitz in der Hauptversammlung 

 
(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates 

oder ein von ihm bestimmtes anderes Aufsichtsratsmitglied der Aktionäre. Für den 
Fall, dass weder der Vorsitzende des Aufsichtsrates noch ein von ihm bestimmtes 
Mitglied des Aufsichtsrates den Vorsitz übernimmt, wird der Vorsitzende aus dem 
Kreise der Anteilseigner durch den Aufsichtsrat gewählt. 

 
(2) Der Vorsitzende leitet die Versammlung. Er bestimmt insbesondere die Reihen-

folge der Verhandlungsgegenstände und der Wortbeiträge sowie die Art und Rei-
henfolge der Abstimmungen. Ferner kann der Vorsitzende das Frage- und Rede-
recht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken. Er ist insbesondere er-
mächtigt, bereits zu Beginn der Hauptversammlung oder während ihres Verlaufs 
für das Frage- und Rederecht zusammengenommen einen zeitlichen Rahmen für 
den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für einzelne Tagesordnungspunkte und 
für einzelne Redner zu setzen. 

 
 

§ 18 
Beschlussfassung 

 
(1) Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.  
 
(2) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abge-

gebenen Stimmen und, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher 
Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst, falls 
nicht das Gesetz zwingend etwas anderes vorschreibt. 

 
(3) Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Für die 

Erteilung der Vollmacht, ihren Widerruf und den Nachweis der Bevollmächtigung 
gegenüber der Gesellschaft gelten die gesetzlichen Bestimmungen.  
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VI. Jahresabschluss und Gewinnverwendung 

 
§ 19 

Jahresabschluss; Kapitalanlage 
 

(1) Der Vorstand hat den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie den Konzern-
abschluss und den Konzernlagebericht innerhalb der gesetzlichen Fristen aufzu-
stellen und zusammen mit dem Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns 
dem Aufsichtsrat zur Prüfung vorzulegen. 

 
(2) Nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats über das Ergebnis seiner Prüfung 

hat der Vorstand unverzüglich die ordentliche Hauptversammlung einzuberufen, 
die innerhalb der ersten acht Monate eines jeden Geschäftsjahres stattzufinden 
hat. Sie beschließt über die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie 
über die Verwendung des Bilanzgewinns. Die Hauptversammlung kann anstelle 
oder neben einer Barausschüttung auch eine Sachausschüttung beschließen. 

 
(3) Vorstand und Aufsichtsrat sind ermächtigt, bei der Feststellung des Jahresab-

schlusses den Jahresüberschuss, der nach Abzug der in die gesetzliche Rücklage 
einzustellenden Beträge und eines Verlustvortrags verbleibt, ganz oder teilweise in 
andere Gewinnrücklagen einzustellen.  

 
(4) Das Vermögen der Gesellschaft ist nach den gesetzlichen Bestimmungen und den 

Grundsätzen der Aufsichtsbehörde anzulegen. 
 


